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Rechtssatz

Sollen mit den für die Leistungen des Vereins eingehobenen Entgelten auch Kosten des Vereins im Zusammenhang mit

anderen Vereinstätigkeiten abgedeckt werden, so liegt die Ertragsabsicht vor. In Fällen, in denen Vereine durch die

Entfaltung einer (wirtschaftlichen) Tätigkeit Einnahmenüberschüsse erzielen wollen, die dann zur Finanzierung anderer

- rein ideeller - Aktivitäten verwendet werden sollen, bedarf es dementsprechend einer Gewerbeberechtigung (vgl.

VwGH 20.12.2010, 2009/03/0028, 0029, mwN). Für die Beurteilung der Frage, wann eine getrennt zu beurteilende

Tätigkeit vorliegt, deren Gewerbsmäßigkeit isoliert zu beurteilen ist, kann darauf abgestellt werden, ob die Tätigkeit in

Form einer selbständigen Unternehmung ausgeübt wird. Dies ist nach dem Gesamtbild der festgestellten

wirtschaftlichen Momente zu beurteilen. Auch das Erscheinungsbild eines einschlägigen Gewerbebetriebes, auf das § 1

Abs. 6 GewO 1994 betreEend die Ertragsabsicht bei Tätigkeiten von Vereinen ausdrücklich abstellt, sowie der

Umstand, ob die Tätigkeit einem gesonderten Kundenkreis angeboten wird, ist zu berücksichtigen (vgl. VwGH

24.6.2015, 2013/04/0113, mwN).Sollen mit den für die Leistungen des Vereins eingehobenen Entgelten auch Kosten

des Vereins im Zusammenhang mit anderen Vereinstätigkeiten abgedeckt werden, so liegt die Ertragsabsicht vor. In

Fällen, in denen Vereine durch die Entfaltung einer (wirtschaftlichen) Tätigkeit Einnahmenüberschüsse erzielen wollen,

die dann zur Finanzierung anderer - rein ideeller - Aktivitäten verwendet werden sollen, bedarf es dementsprechend

einer Gewerbeberechtigung vergleiche VwGH 20.12.2010, 2009/03/0028, 0029, mwN). Für die Beurteilung der Frage,

wann eine getrennt zu beurteilende Tätigkeit vorliegt, deren Gewerbsmäßigkeit isoliert zu beurteilen ist, kann darauf

abgestellt werden, ob die Tätigkeit in Form einer selbständigen Unternehmung ausgeübt wird. Dies ist nach dem

Gesamtbild der festgestellten wirtschaftlichen Momente zu beurteilen. Auch das Erscheinungsbild eines einschlägigen

Gewerbebetriebes, auf das Paragraph eins, Absatz 6, GewO 1994 betreEend die Ertragsabsicht bei Tätigkeiten von

Vereinen ausdrücklich abstellt, sowie der Umstand, ob die Tätigkeit einem gesonderten Kundenkreis angeboten wird,

ist zu berücksichtigen vergleiche VwGH 24.6.2015, 2013/04/0113, mwN).
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